
Abrechnungsbogen Organistendienste

(Bitte nur einen Monat je Abrechnungsbogen)

(Bitte nur einen Abrechnungsbogen pro Kirchengemeinde)

Prüfung C        ⃝ D        ⃝ ohne       ⃝ (Bitte ankreuzen)

HINWEIS: Diese Abrechnung muss bis zum 10. eines Monats bei der RDS vorliegen, damit eine Auszahlung zum Monatsende erfolgen kann.

Kilometer Unterschrift

Beginn Ende

Gesamt

Versicherung

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der o.g. Angaben _______________________________

Gesamtstunden Stundensatz Auszahlungsbetrag

Stunden x = €

Kilometer Kilometersatz Auszahlungsbetrag

Fahrtkostenzuschuss x = €

Anordnung zur Auszahlung _______________________________

Angaben der Regionalen Dienststelle

Bezugsart Buchungskreisnummer Dienstart Funktionsziffer Auszahlungsbetrag

Stunden

Fahrkosten

Stunden "B"

Fahrtkosten "B"

An ZGASt weitergeleitet am:

ZGASt erfasst am: _______________

Datum Handzeichen

______________________________

__________________________

Unterschrift Anweisungsberechtigte/r

Ort, Datum Unterschrift Personalsachbearbeiter/in RDS

______________________________________________________________

Kostenstelle

Ort, Datum

Pfarrer/in bzw. 

Zeichnungsberechtige/r 

Feststellung der sachlichen 

Richtigkeit

(sofern Fahrtkosten-

zuschuss vereinbart 

/ einfache Fahrt)

_______________________________

Unterschrift Organist/inOrt, Datum

Amtshandlungen/Vertretungen

Datum Dauer Stundeneinheit 

gemäß Ziffer 

(siehe Rückseite)
siehe Rückseite

Bei Beerdigungen bitte zusätzlich "B" angeben.

Name, Anschrift

Monat

Kirchengemeinde

Regionale Dienststelle (RDS)

Ziffer / Art des Dienstes

Stand 01/2020 



Zeitanteile für Dienstumfänge in den Entgeltgruppen 2 bis 6 gem. § 11 Abs. 4 DienstVO

Organistendienst

1. Hauptgottesdienst 3,25 Stunden

2. Kindergottesdienst vor oder nach einem Hauptgottesdienst 1,25 Stunden

3. Werktagsgottesdienst oder -andacht 2,00 Stunden

4. Wochenschlussgottesdienst (Dauer etwa eine Stunde) 2,75 Stunden

Chorleiterdienst (sofern im Angestelltenverhältnis) 

5. Chorprobe mit einem mehrstimmigen Chor ( mind. 90 Min.) 3,25 Stunden

6. Chorleitung in einem Gottesdienst 3,25 Stunden

Vorsängerdienst

7. Leitung eines liturgischen Chores 

und des Gemeindegesangs im 

Gottesdienst einschließlich einer 

Ansingporbe

2,00 Stunden

Zeitanteile für Organistendienste bei Amtshandlungen (Beerdigung, Taufe, Trauung)

8. Amtshandlungen mit einer Dauer von bis zu 45 Minuten 2,00 Stunden

9. Amtshandlungen mit einer Dauer von mehr als 45 Minuten 3,25 Stunden


